1. Satzung zur Änderung der Satzung zum Betreiben von Kindereinrichtungen 

    der Gemeinde Naundorf (Kita-Satzung)

§ 3 Aufnahme 

(4) Im Hort werden Kinder der Klassen 1 bis 4 auf Wunsch der Eltern vor und nach dem 

     Unterricht bzw. vor und nach dem Ganztagsangebot (GTA) betreut.

(5) Die tägliche Betreuungszeit im Krippen- und Kindergartenbereich kann für 4,5 Std., 

      6 Std. und 9 Std. innerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Im Hort können die 

      Kinder 5 Std. (ohne Frühhort) und 6 Std. (mit Frühhort) betreut werden. Abgeschlossene

      Betreuungsverträge über eine Betreuungszeit von 3 Std. täglich bestehen bis zu ihrem 

      Auslaufen bzw. bei Kündigung.

Für die Dauer der Für die Dauer der verkürzten Betreuungszeit wird ein zeitlicher Rahmen festgelegt:

- im Krippen- und Kindergartenbereich: 
   bis 4,5 Std. (halbtags)

frühestens  7:30 Uhr bis spätestens  12:00 Uhr
   bis 6 Std.


frühestens  8:30 Uhr bis spätestens  14:30 Uhr
- im Hortbereich: 
   bis 3 Std., ohne Frühhort


Ende der Betreuung  14:00 Uhr
   bis 5 Std., ohne Frühhort


Ende der Betreuung  17:00 Uhr
Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.

Die tägliche Betreuungszeit im Krippen- und Kindergartenbereich ist mit Beginn und Ende im Betreuungsvertrag festgelegt (es wird auf Anlage 1, Punkt 1 (e) verwiesen).

(9) Kinder, die den Hort in Anspruch nehmen, weil sie ein Ganztagsangebot der Grundschule 

      nutzen, sind ebenfalls Gastkinder. Die Aufnahme als Gastkind beschränkt sich auf ein 

     Schuljahr. Der Abschluss eines Betreuungsvertrages ist erforderlich.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2009 in Kraft. 

Anlage 1

1. (g) Der Elternbeitrag bei Beginn des Schuljahres der 1. Klasse wird wie folgt berechnet:

         Die Beitragsfreiheit für das Schulvorbereitungsjahr im Kindergarten gilt entsprechend 

         SächsKitaG. Erfolgt die Aufnahme in den Hort nach dem 15. des laufenden Monats, 

         beträgt der Hortbeitrag 50 v.H. des Monatsbeitrages.

    (h) Der Besuch des Hortes durch Gastkinder, die den Hort vor oder/und nach dem 

         Ganztagsangebot der Grundschule nutzen, ist kostenpflichtig. Die Leiterin hat darüber 

         Nachweis zu führen.

4. (d) Für die zusätzliche Betreuungszeit in den Ferien gemäß Nr. 1 (f) sowie die 

         Betreuungszeit wegen eines GTA gemäß Nr. 1 (h) gilt folgender Stundensatz: 


         1,00 €. Als Höchstbetrag je Monat wird der volle Elternbeitrag für Kindergartenkinder 

         angesetzt.

Rechtsbehelf:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustandegekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekannmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahren- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Hof, 25. 9. 2009









M. Reinhardt, Bürgermeister

